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Neubau auf dem Grundstück des Liebermann-Palais: „Das Interessanteste, was man sich in Berlin vorstellen kann“
I M M O B I L I E N

Erbschein aus dem KZ
Wem gehört die deutsche Hauptstadt? Frühere jüdische Eigentümer oder deren Erben

verlangen ihre Immobilien zurück, ein beschämender Kampf

mit der Bürokratie ist die Folge. Der Staat bleibt oft der Gewinner. Von Peter Bölke 
Inge Jollos war zehn Jahre alt, als sie mit
ihrer zwölfjährigen Schwester Eva an
der Reling der MS „Deutschland“ lehn-

te und den Menschen zuwinkte, die dem
nach New York auslaufenden Schiff hin-
terhersahen.Vater und Mutter standen still
und ernst hinter den beiden Mädchen. Sie
winkten nicht. Für sie war es ein Abschied
für immer.

Das war im Februar 1934, und Victor Jol-
los verließ nicht freiwillig mit seiner Fami-
lie das Land, das für ihn Zuhause war. Er
hatte am Kaiser-Wilhelm-Institut in Ber-
lin-Dahlem in der Erbforschung gearbeitet.
Als er sich weigerte, die rassische Ideolo-
gie der Nationalsozialisten zu predigen,
wurde er von den Nazis schikaniert, muß-
te seine Arbeit aufgeben und entschloß sich
auszuwandern.

Seine neue Heimat ist ihm immer fremd
geblieben, und erfolgreich war er im Land
der unbegrenzten Möglichkeiten auch
nicht.Victor Jollos starb 1941, seine Witwe,
eine Konzertpianistin, verdiente den Le-
bensunterhalt für sich und die Kinder mit
Klavierstunden. Sie starb 1946.

Inge Jollos – sie heißt nach ihrem zwei-
ten Mann Irving – ist inzwischen 73. Bei-
de Ehemänner sind längst tot; die Witwe
lebt mit ihrem Sohn in bescheidenen Ver-
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hältnissen in New York. Sie wartet auf Geld
aus Deutschland.

Da auch ihre Schwester Eva nicht mehr
lebt, ist Irving Alleinerbin eines Immobili-
envermögens, das ihre Großmutter Frieda
Rappaport in Berlin und Umgebung be-
saß. Doch die Nazis hatten Friedas Grund-
besitz nach ihrem Tode zwangsversteigert,
und nun verlangen die deutschen Behör-
den einen Beweis, daß die Zwangsverstei-
gerung „verfolgungsbedingt“ war.

Schriftliche Belege sind kaum auf-
zutreiben. Seit Jahren bemühen sich 
Anwälte in den USA und in Deutschland,
wenigstens eine Entschädigung für die 
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Nazi-Terror gegen jüdische Geschäftsleute 1933
Alleinerbin zu erstreiten. Irving, die als
Schauspielerin in Amerika auch keinen
Reichtum anhäufen konnte, wäre zufrie-
den, wenn wenigstens für einen Teil des
früheren Grundbesitzes der Großmutter
Geld fließen würde. „Give me the money
and let me go“, sagt sie mit einer Gelas-
senheit, die der Resignation entspringt.

Aber so einfach ist das nicht: Gebt mir
das Geld und laßt mich gehn. Das Unrecht,
das zwischen 1933 und 1945 geschehen ist,
hat komplizierten Ballast hinterlassen.

Während des Nazi-Regimes wurden
deutsche Juden in großem Stil und auf viel-
fältige Weise um ihr Eigentum gebracht.
Hunderttausende wurden im Zuge der ver-
brecherischen Rassenpolitik verschleppt,
ermordet – der Staat eignete sich ihr Ver-
mögen an oder ließ es zwangsversteigern.
Andere, die Deutschland noch verlassen
konnten, verloren ihren Besitz auf ähnliche
Art und Weise. Jüdische Geschäftsleute
wurden durch Schikanen und Terror zur
Aufgabe gezwungen; ihre Firmen und
Grundstücke wurden „arisiert“.

Nach dem Zusammenbruch des Nazi-
Reiches haben viele ihr Eigentum wieder-
bekommen oder wurden entschädigt – im
Westen Deutschlands. In der DDR dagegen
traten Partei und Regierung immer mit
dem Anspruch auf, das bessere Deutsch-
land zu verkörpern, das keine Schuld auf
sich geladen habe und deshalb auch zu kei-
ner Wiedergutmachung verpflichtet sei.

Das SED-Regime verweigerte nicht nur
jedwede Entschädigungszahlungen, son-
dern fügte dem alten Unrecht neues hinzu:
Der gestohlene jüdische Besitz wurde nun
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: Groteskes Gezerre vor düsterem Hintergrun
das, was die SED-Genossen in ihrer verlo-
genen Sprache volkseigen nannten.

Und genau dies sind die vertracktesten
Fälle. Es ist ein Teil des bösen Erbes, das die
DDR hinterlassen hat.

Das wiedervereinigte Deutschland hat
die Verpflichtung übernommen, den jüdi-
schen Opfern der Nazi-Willkür zu ihrem
Recht zu verhelfen. Dabei geht es vorder-
gründig um Millionen, in Wahrheit jedoch
um Milliarden. Bis 1933 lebten in Deutsch-
land etwa 570000 Juden.Viele besaßen Ge-
schäfte oder Fabriken, und wer gutes Geld
verdiente, legte es in Immobilien an.

Das war im ganzen Reich so, vor allem
aber in der Hauptstadt, in der es die größ-
te jüdische Gemeinde gab. Beachtliche Tei-
le der Berliner City – und das war Ost-
Berlin – waren jüdisches Eigentum. Und
allein hier geht es um mehr als 12000 Im-
mobilien und einen Verkehrswert, der im
zweistelligen Milliardenbereich liegt.

Wer zahlt da an wen? Wird hier deut-
sches Vermögen verschleudert? Wird die
Berliner City, die allzulange volkseigen
war, nun jüdisch? Der Antisemit im braven
Manne spürt ein Unbehagen.

Die Aufgabe, das Unrecht früherer Re-
gime zu beseitigen, ist vertrackt. Das deut-
sche Parlament hat Gesetze beschlossen,
die den früheren Eigentümern oder deren
Erben ihre Immobilien wiedergeben oder
sie wenigstens entschädigen sollen. Aber
Gesetze zwingen zur Genauigkeit, und wo
die gefragt ist, gedeiht die Bürokratie.

Trotz des düsteren braunen Hintergrun-
des der Geschichte ist aus dem Bemühen,
den Rechtsstaat auch in den Grundbüchern
65

d

H
. 

H
O

F
F
M

A
N

N



Wirtschaft

68

Lieberman

U
L
LS

T
E
IN
Mit der Enkelin einig
Auf dem Areal des zerstörten Liebermann-Palais wird neu gebaut. Der Investor,

die Familie Quandt, bemüht sich um eine „würdige Nutzung“.
Max Liebermanns Witwe Martha
war 78, als die Nazis sie aus
ihrem Haus, dem Palais am

Brandenburger Tor, vertrieben. Sie ver-
suchte, zu ihrer Tochter Katharina nach
New York zu reisen, aber auch das wur-
de ihr nicht gestattet. Im März 1943 er-
hielt die alte Dame, sie war inzwischen
85, die Aufforderung, sich an einer
Sammelstelle für den Transport nach
Auschwitz einzufinden. Martha Lie-
bermann vergiftete sich.

Ihre Enkelin Maria White, in den
USA mit einem Amerikaner verheira-
tet, machte Ende der siebziger Jahre
ihren Anspruch auf Entschädigung für
das Haus ihrer Großeltern geltend. Das
Liebermann-Palais war jedoch im Krieg
fast völlig zerstört worden, die Claims
Commission gestand ihr lediglich 19000
Dollar plus Zinsen zu.

Nach dem Zusammenbruch der
DDR beantragte Maria White Restitu-
tion der Immobilie am Brandenburger
n-Palais 1929 (Bildmitte)
Tor, die sie von ihrer Mutter Katharina,
dem einzigen Kind des Malers, geerbt
hatte. Der Fall wurde schnell gelöst,
als Quandt-Erben Interesse an dem
Grundstück zeigten.

„Die Familie Quandt“, sagt Axel
May von der Vermögensverwaltung der
Quandt-Gruppe, „betrachtet das Lie-
bermann-Palais als eine ganz besonde-
re Immobilie.“ Die Familie (Beteili-
gungen an BMW, Varta) war in der So-
wjetischen Besatzungszone enteignet
worden und wollte nach der Wende Ka-
pital in den neuen Bundesländern an-
legen. Das Grundstück Pariser Platz 7,
direkt neben dem Wahrzeichen Ber-
lins, schien May „das wohl interessan-
teste, was man sich im vereinten Berlin
vorstellen kann“.

In New York lernte der Quandt-Ma-
nager 1991 eine „sehr zurückhaltende,
schüchterne Dame kennen, die keine
Probleme hatte, sich mit mir auf
deutsch zu unterhalten“. Über Geld
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habe er mit ihr nie gesprochen, ihr ging
es vor allem um eine „würdige Nut-
zung“ des Grundstücks. Auch für die
Quandts, so May, sei es kein normales
Immobiliengeschäft, sie hatten „den
Ehrgeiz, dort etwas anderes zu leisten,
als nur noch ein weiteres Bürohaus in
Berlin zu errichten“.

Die Erbin hatte offensichtlich auch
keine Probleme mit der Tatsache, daß
May die Erben des Goebbels-Stiefsoh-
nes Harald Quandt vertrat. „Sie wuß-
te zu differenzieren“, sagt May.

Im April 1995 wurde das Grundstück
an die Quandt Vermögensverwaltung
verkauft, bezahlt wurde – so May – der
Verkehrswert von 8 Millionen Mark.
Insgesamt investieren die Quandts am
Brandenburger Tor 25 Millionen Mark.

Zum Richtfest hatte auch Maria
White kommen sollen; sie starb kurz
davor. An ihrer Stelle reiste ihre Toch-
ter Katharine nach Berlin. Sie lebt als
Malerin auf einer Farm in Maine.
A
K
G

Die Enkelin
des Malers
konnte
zum
Richtfest
nicht mehr
kommen

Max Liebermann 
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Unter den Linden

Friedrichstraße

Invalidenstra
ße

W
ilhelm

straße

Leipziger Straße

Landwehrkanal

C
harlottenstraße

Französische Straße

Potsdamer
Platz

Pariser
Platz

Alexander-
platz

Pariser Platz 7,
Liebermann-Palais

Seydelstraße 1 – 7, Beuthstr. 6 – 12
und Nr. 17, ehem. Herman

Unter den Linden 46,
ehem. Josef Garbáty-Rosenthal

Invalidenstraße 40/41,
Erbin Inge Irving

Unter den Linden 64/66,
ehem. Jakob Michael

Französische Straße 27,
ehem. Jakob  Michael

Charlottenstraße 54,
ehem. Jakob  Michael

Kommandantenstraße 1 – 2,
ehem. Jakob Michael

Krausenstraße 40 – 43,
ehem. Jakob  Michael

Mauerstraße 86 – 88,
ehem. Jakob Michael

Friedrichstraße 204 (Checkpoint
Charlie), ehem. Jakob  Michael

Hackesche Höfe,
ehem. Jakob  Michael

Schwieriges Erbe  Jüdische Immobilien in Berlins Mitte
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durchzusetzen, ein groteskes Gezerre um
Grundstücke und Häuser geworden. Und
es sieht so aus, als würde der Staat dabei
kein schlechtes Geschäft machen.

„Das ist wie Monopoly“, sagt Hugo Hol-
zinger, Leiter des Landesamtes zur Rege-
lung offener Vermögensfragen (Larov) in
Berlin. Ein Larov gibt es in jedem der neu-
en Bundesländer, überdies Ämter zur Re-
gelung offener Vermögensfragen, die sich
Arov nennen. (Natürlich gibt es auch ein
Barov – das Bundesamt.) Die Ämter sind
wichtige Mitspieler beim großen Monopo-
ly, sie sollen dafür sorgen, daß Verfolgte
des Nazi-Regimes und in der DDR enteig-
nete Bürger zu ihrem Recht kommen.

Doch nicht nur die früheren Eigentümer
von Häusern und Grundstücken sowie die
Beamten, die ihnen zu ihren Immobilien
verhelfen sollen, sind dabei. Da es um viel
Geld geht, gibt es auch viele Mitspieler,
die ein paar eigene Regeln fürs Monopoly
entwickelt haben.

Das ist leicht, denn die Verwirrung auf
diesem Markt verloren geglaubter Immo-
bilien ist phantastisch. Viele der früheren
Eigentümer sind tot, und oft weiß niemand,
wo sie gestorben sind. Die Erben sind aus-
gewandert und wissen häufig nicht, daß sie
Erben sind. Dokumente und ganze Archi-
ve wurden im Krieg vernichtet.

So tauchte nach dem überraschenden
Kollaps der DDR eine besondere Spezies
von Helfern auf, die – nicht ganz selbstlos
– all jenen lästige Mühen und langes War-
ten ersparen wollten, die Anspruch auf eine
Immobilie hatten: Diese Experten erklär-
ten sich bereit, die Ansprüche aufzukaufen.

„Privatinvestor kauft Immobilien bzw.
Besitzansprüche (Claims) in der DDR zu
fairen Preisen“, hieß es in einer Anzeige in
der deutschsprachigen jüdischen Zeitung
aufbau, die in New York erscheint. Eben-
falls im aufbau: „Die Immobilien-Toch-
tergesellschaft der Commerzbank AG
sucht Geschäftshäuser und Grundstücke in
Berlin und Leipzig. Wir kaufen auch Erb-
und Rückübertragungsansprüche auf …“

Andere besorgten sich Namen und
Adressen durch eigene Recherchen. Dabei
wurden bisweilen auch listige Umwege ein-
geschlagen, die nicht immer koscher waren
(siehe Seite 75).

Das Monopoly läuft weitgehend im stil-
len ab, in deutschen und amerikanischen
Anwaltskanzleien, in Amtsstuben und Ge-
richtssälen, über ganze Regale mit Akten-
ordnern voller Erbscheine, Vollmachten,
eidesstattlicher Versicherungen, Briefe. Da-
hinter verbergen sich die Schicksale der
früheren Eigentümer, die Toten der Kon-
zentrationslager, die bestohlenen Emi-
granten.

Es ist ein heikles Thema.Anwälte möch-
ten nicht zitiert, ihre Mandanten nicht ge-
nannt werden. Und die Beamten in den
Arovs und Larovs sind froh, wenn manche
ihrer Entscheidungen nicht ans Licht der
Öffentlichkeit kommen.

Viele Juden, die heute ihr Eigentum oder
das ihrer Väter zurückfordern, trauen den
Deutschen nicht. Sie haben Angst davor,
einmal mehr als raffgierige Fremde diskri-
miniert zu werden, die das deutsche Volk
schädigen. Die Angst scheint nicht unbe-
gründet: Der oft beschämende Kampf um
jüdischen Besitz, den viele Entscheidun-
gen von Behörden und Gerichten auslö-
sen, läßt den Schluß zu, daß nicht nur rech-
te Postillen von „Begehrlichkeiten“ der 
Juden reden, wo es doch nur um die 
Rückgabe rechtmäßig erworbenen Eigen-
tums geht.

Im Jahre sieben nach der Wiederverei-
nigung ist ein großer Teil der Restitutions-
fälle im bürokratischen Getriebe stecken-
geblieben. Es gibt ein Vermögensgesetz 
sowie ein NS-Verfolgtenentschädigungs-
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gesetz, die auch den jüdischen Eigen-
tümern und ihren Erben die Möglichkeit
bieten, ihren enteigneten Besitz zurück-
zubekommen.

„Aber die Gesetzgeber haben kein po-
litisches Verständnis von Wiedergutma-
chung“, sagt der Berliner Rechtsanwalt
Karlheinz Knauthe. Er muß es wissen, in
seiner Kanzlei am Kurfürstendamm stehen
meterweise Akten von noch nicht erledig-
ten Fällen.

„Es geht alles so langsam“, klagt Rechts-
anwalt Lionel Curry in London, der eben-
falls jüdische Erben vertritt. Das läge zum
einen daran, daß der deutsche Staat nicht
genügend Leute für diese Aufgabe zur Ver-
fügung stelle. Zum anderen aber gebe es in
der Bürokratie eine „unsympathetic atti-
tude“ – eine keineswegs wohlwollende
Haltung Juden gegenüber.

In einem Abkommen mit den USA, das
am 13. Mai 1992 unterzeichnet wurde, hat
die Bundesrepublik zugesagt, die An-
sprüche amerikanischer Staatsbürger ge-
gen die ehemalige DDR zu befriedigen.
Das Abkommen sieht eine pauschale Ent-
schädigungssumme von 190 Millionen
Dollar vor. Betroffen sind vor allem Juden,
die ihr Eigentum in Deutschland zwischen
dem 30. Januar 1933 und dem 8. Mai 1945
verloren hatten.

Die früheren Eigentümer oder ihre Er-
ben hatten bis zum 31. Dezember 1992
Zeit, sich zu entscheiden: Sie konnten ent-
weder ihren Anteil an den 190 Millionen
Dollar als Entschädigung fordern oder
ihren Anspruch nach dem Gesetz zur Re-
gelung offener Vermögensfragen (Vermö-
gensgesetz) geltend machen.

So wurde in der Folge deutlich, welchen
gewaltigen Firmen- und Immobilienbesitz
jüdische Deutsche während des Nazi-Re-
gimes verloren hatten. Grundstücke und
Häuser auf dem früheren DDR-Gebiet, von
69



Wirtschaft
den Eignern bereits aufgegeben, wurden
plötzlich wieder Wertobjekte. So mancher
entsann sich mit einem Mal wieder seiner
Großeltern, eines Onkels, einer Schwester,
die ihr Haus den Nazis überlassen mußten,
als sie emigrierten oder ins KZ geschleppt
wurden.

Zehntausende meldeten Ansprüche an,
oft auf Verdacht, manchmal zu Unrecht,
wenn mehrere sich für die Erben eines ein-
zigen Objektes hielten. Und damit nichts
verlorenging, wenn ein Eigentum umstrit-
ten war oder kein Erbe dazusein schien,
paßte auch noch eine Organisation beson-
derer Art auf – die Conference on Jewish
Material Claims against Germany (JCC).
Die meldete vorsorglich in allen Zweifels-
fällen Ansprüche an; den Ertrag hat die
JCC für Opfer des Holocaust vorgesehen.

Bisweilen machte es schon Schwierig-
keiten, die Grundstücke überhaupt zu fin-
den, und nicht nur, weil sich vielleicht die
Hausnummern geändert hatten. Straßen
waren umbenannt oder anders gelegt,
Areale über die Grundstücksgrenzen hin-
weg überbaut worden. Die Immobilien, die
einst exakt im Grundbuch festgehalten wa-
ren, sind „weggeschwommen“.

Nach all den Jahren ist zudem die Erb-
folge nicht immer leicht nachvollziehbar.
Am Alexanderplatz in Berlin, der zu DDR-
Zeiten völlig umgestaltet wurde, steht ei-
nem Erben ein 3125stel eines bestimmten
Grundstücks zu.

Hinzu kommt das Problem der soge-
nannten Ariseure, also derjenigen Deut-
schen, die in den dreißiger Jahren jüdisches
Eigentum kauften – zu welchen Bedin-
gungen auch immer. Die Ariseure oder ihre
Erben machen viele Fälle noch kompli-
zierter, weil sie ebenfalls Ansprüche auf
die ehemaligen jüdischen Immobilien an-
melden, ganz gleich, ob sie Aussicht auf
Erfolg haben oder nicht. Damit die Ari-
seure ihre Anträge zurückziehen und die
Verfahren beschleunigt werden, zahlen ih-
nen die jüdischen Erben oft eine „Lästig-
keitsprämie“, die in der Regel fünf bis zehn
Prozent des Verkehrswertes ausmacht.

„Diese verdammte Geschichte wurde so
kompliziert“, sagt David Bradley von der
amerikanischen Foreign Claims Settlement
Commission (FCSC). „No good deed ever
goes unpunished“ – jede gute Tat wird be-
straft.

Einige wenige Fälle haben Aufsehen er-
regt, weil es um große Brocken ging oder
um prominente Namen. „Ick kann jar nicht
soviel fressen, wie ick kotzen möchte“, soll
Max Liebermann gesagt haben, als er am
30. Januar 1933 die braunen Horden über
Berlins Prachtstraße Unter den Linden
marschieren sah. Der prominente Maler
hatte einen Logenplatz, sein Haus am Pa-
riser Platz 7 lag direkt neben dem Bran-
denburger Tor.

Liebermann starb 1935. Seine Erben ha-
ben nach dem Fall der Mauer die Rückga-
be des sogenannten Liebermann-Palais ver-
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langt, das die Familie unter dem Nazi-Re-
gime verloren hatte. Durch das Engagement
der Familie Quandt wurde eine respektable
Lösung gefunden (siehe Seite 68).

Ähnlich wie die Liebermann-Erben hat-
ten auch die Brüder Herman zunächst
noch zu DDR-Zeiten Entschädigung für
ihre verlorenen Immobilien in Ost-Berlin
verlangt. Das war möglich nach einem Ge-
setz, das der amerikanische Kongreß 1976
verabschiedet hatte. Durch dieses Gesetz
wurde die Foreign Claims Commission be-
auftragt, die Forderungen deutschstämmi-
ger Juden an die DDR festzustellen.

Die Entschädigungen, die von der Com-
mission errechnet wurden, waren mehr als
bescheiden. Grundlage war der Verkehrs-
wert des Jahres 1935, davon wurden dann
Kriegsschäden abgezogen, also etwa die
Zerstörung des Gebäudes wie im Falle des
Liebermann-Palais.

Die Brüder Albert, Ernest und Günther
Herman waren zu gleichen Teilen Ei-
gentümer des Pressehauses Herman in Ber-
lin, zu dem eine Druckerei und eine Buch-
binderei gehörten. Sie besaßen überdies
beträchtlichen Grundbesitz am Spittel-
markt: Seydelstraße 1 bis 7, Beuthstraße 6
bis 12 sowie Beuthstraße 17.

„Wegen Verfolgungsmaßnahmen des
Nazi-Regimes“, so stellte die FCSC fest,
verkauften die Hermans 1936 einen Teil 
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ihrer Immobilien. Der Rest
wurde später von den 
Nazis konfisziert.

Die Hermans emigrier-
ten 1938 mit ihren Eltern in
die Vereinigten Staaten. Sie
kamen mit einer „erkleck-
lichen Summe Geldes“ an,
wie ihr Anwalt Nicholas
Doman weiß. Ernest und
Günther wurden 1941, als
Bruder Albert starb, zu gleichberechtig-
ten Eignern der Immobilien in Deutsch-
land, die ihre Eltern den drei Söhnen
schon in Deutschland überschrieben 
hatten.

Unter 
dem Dr
der Na
Immob
verkau
Die Commission sprach
den Hermans 1981 zunächst
eine Entschädigung von
503500 Dollar, später dann
in einer „Final Decision“
1,47 Millionen Dollar zu.
Der heute 80jährige Ernest,
ein „knallharter Geschäfts-
mann“, so Anwalt Doman,
war damit nicht einver-
standen.

Nach dem Zusammenbruch der DDR
setzten die Hermans auf Restitution – 
mit Erfolg. Die Grundstücke verkauften 
sie für rund 70 Millionen Mark. Auf 
dem Areal errichtet die Daimler-Benz-

ck
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ien 
 

Tochter Debis ein Wohn- und Geschäfts-
zentrum.

Mit einer klaren Entscheidung nach lan-
gem Hin und Her wurde ein weiterer pro-
minenter Fall erledigt: Es ging um das Erbe
von Josef Garbáty-Rosenthal, der 1904 an
der Berliner Straße in Berlin-Pankow eine
Zigarettenfabrik gegründet hatte. Der Fa-
brikant, den die jüdische Gemeinde als 
reichen Wohltäter schätzte, überschrieb
1929 die Fabrik seinen Söhnen Moritz 
und Eugen.

Eugen verkaufte noch im gleichen Jahr
seinen Anteil an Reemtsma, Moritz muß-
te seinen Anteil 1938 dem Ariseur Jakob
Koerfer für 4,7 Millionen Reichsmark über-
lassen. Koerfer übernahm auch gleich noch
die 26000 Quadratmeter Grundbesitz an
der Berliner Straße für 1,7 Millionen
Reichsmark. Die übrigen Immobilien, ei-
nen Landsitz in Altdöbern von insgesamt
779 Hektar, ein Grundstück von 600 Qua-
dratmetern Unter den Linden 46 sowie
weitere Liegenschaften in Mitte und Pan-
kow, eigneten sich andere Ariseure an.

Eugen und Moritz wanderten in die Ver-
einigten Staaten aus. Vater Josef blieb in
Deutschland, wo er 1939 gestorben ist.

Die Ariseure wurden 1949 enteignet, die
Zigarettenfabrik wurde Volkseigentum. In
das Haus Unter den Linden 46 zog das
DDR-Außenhandelsministerium ein, dem
nach der Wende die Außenstelle des Bun-
desministeriums für Wirtschaft folgte. Nun
sollen die Abgeordneten des Bundestages
dort einziehen.

Im August 1990 meldeten die Garbáty-
Erben, Eugens Witwe Marie-Louise und
der Moritz-Sohn Thomas Ansprüche für
die Fabrik und die Immobilien an. Eine
lange juristische Auseinandersetzung zwi-
schen Treuhandanstalt, Koerfer-Erben und
den Garbátys führte vor allem dazu, daß
die beiden Zweige der Gründerfamilie
schließlich nur noch über ihre Anwälte mit-
einander verkehrten.

Das deutsch-amerikanische Abkommen
von 1992 brachte die Lösung. Die Com-
mission sprach den Erben, die ihre An-
sprüche noch gemeinsam bei der FCSC an-
gemeldet hatten, die höchste Entschädi-
gung in diesem Verfahren zu – 7485000
Dollar. Mit der Verzinsung standen Marie-
Louise Garbáty rund 10 Millionen und Tho-
mas Garbáty gut 5 Millionen Dollar zu.

Marie-Louise starb kurz nach der Aus-
zahlung des Geldes. Sie vermachte ihr Ver-
mögen der National Gallery of Arts.

Die Zigarettenfabrik, die in der DDR
noch die beliebten „Club“ produziert hat-
te, ist inzwischen pleite. Die Gebäude in
der Berliner Straße stehen leer und rotten
vor sich hin. An einigen wurden Plaketten
des Denkmalschutzes angebracht.

Doch nicht immer geht es um harte Ge-
schäftsleute und „Oberklasse-Juden“ (Do-
man) wie die Hermans oder die Garbáty-
Erben. Nicht alle Fälle werden so elegant
gelöst wie der Fall Liebermann-Palais. Die
73d e r  s p i e g e l  2 1 / 1 9 9 7
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Die Fälle 
sind schwierig,
weil die
Behörden die 
üblichen 
Maßstäbe 
anlegen, wo
Unübliches 
geschehen ist
Eigentumsverhältnisse sind vielfach nicht
eindeutig. Wie sollten sie auch? In den KZ
wurden keine Erbscheine ausgestellt.

Viele Dokumente gingen im Krieg ver-
loren, und die Erbfolge ist oft kompliziert,
weil die einzelnen Mitglieder einer Fami-
lie weit verstreut sind und wenig vonein-
ander wissen. Solche schwierigen Situa-
tionen sind das geeignete Feld für recht-
schaffenen Beamtenfleiß. Die Fälle sind oft
deshalb so schwierig, weil die Behörden
die üblichen Maßstäbe anlegen, wo Unüb-
liches geschehen ist.

Inge Irving hat bisher vom Erbe ihrer
Großmutter Frieda Rappaport außer Auf-
regung und Ärger nichts gehabt. Zu dem
ehemaligen Besitz der Großmutter gehört
unter anderem ein mehrstöckiges doppel-
tes Mietshaus in Berlin-Mitte, Invaliden-
straße 40/41. Doch die Behörden wollen
Papiere sehen, die Frau Irving nicht be-
schaffen kann, weil es sie nicht gibt.
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Großmutter Rappaport war am 11. März
1932 in Berlin gestorben, im Jahr darauf
wurde ihr Vermögen zwangsversteigert.
Nun müßte geklärt werden, ob Rappaport
durch die Verfolgungspolitik der Nazis in
die Verschuldung (und damit die spätere
Zwangsversteigerung) getrieben wurde –
nur dann nämlich hätten die Erben im Fal-
le der Zwangsversteigerung einen An-
spruch auf das Vermögen.

Worauf das Arov hier noch wartet, ist
unklar. Die Zwangsversteigerungsakten
sind im Krieg vernichtet worden.

Bitter ist auch, daß Inge Irving nicht
weiß, was aus ihrer Tante Erika Hirschberg
geworden ist, die in Deutschland geblie-
ben war. Die Schwester ihrer Mutter könn-
te ja auch Erbin sein, also verlangt die
Behörde eine Sterbeurkunde.Aber wer soll
die ausstellen? Erika Hirschberg wurde am
15. August 1942 nach Riga deportiert, was
einem Todesurteil gleichkam.
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Da die Familie auch im Westen Berlins
Immobilien besaß, bat Irvings Anwalt im
Februar 1995 das Ausgleichsamt in West-
Berlin um Mithilfe, da ja vielleicht in den
Akten ein Erbschein erwähnt wurde. Gut
ein Jahr später, im März 1996, teilte das
Ausgleichsamt lakonisch mit, daß die ent-
sprechende Akte im August 1995 vernich-
tet wurde – ein halbes Jahr nach der An-
frage des Anwalts.

Vielleicht ist es ja nur Behördenschlam-
perei. Aber möglicherweise paßt auch so
manchem Sachbearbeiter in den Arovs
oder Larovs nicht, daß „der Jude“ An-
sprüche stellt. Die subtile Form des Anti-
semitismus verbirgt sich oft hinter schein-
bar sachlichen Argumenten.

Mit den Erbscheinen sei das so eine Sa-
che, sagt der Münchner Rechtsanwalt Ste-
phan Hofert, der in Entschädigungsfällen
mit amerikanischen Anwälten zusammen-
arbeitet. „Die vorgesehene Beweiserleich-
terung für Juden wird von den Behörden
überhaupt nicht praktiziert. Die existiert
nur auf dem Papier.“ 

Daß die Erbfolge gerade wegen der
schweren Schicksale verfolgter Juden viel-
fach kompliziert ist, macht den Behörden
zu schaffen. Oft melden sich Hunderte von
Erben, und alle müssen gehört werden.

Hin und wieder aber übertreiben es
Sachbearbeiter mit ihrer Gründlichkeit.
Ein amerikanischer Anwalt berichtet von
einem jüdischen deutschen Ehepaar, das
zusammen mit seinem Kind am selben Tag
in Sobibor umgebracht wurde. Überleben-
de Verwandte, die sich nach dem Zusam-
menbruch der DDR als Erben meldeten,
sollten eine Bescheinigung bringen, die be-
legt, wer von den drei Ermordeten zuletzt
gestorben ist.

Eigenwillig und auf eine verdächtige Art
gesetzestreu verhalten sich einige Beamte
in der sächsischen Landeshauptstadt Dres-
den. Denen ist selbst die gütliche Eini-
gung über ein umstrittenes Grundstück 
zuwider.

In der Oeserstraße 5 hatte sich Professor
Emanuel Goldberg, Direktor der Zeiss-
Ikon-Werke, 1927 eine kleine Villa nebst
großem Grundstück gekauft. Im Oktober
1933 emigrierte er mit seiner Familie über
Frankreich nach Palästina. Seine Immobi-
lie verfiel später dem Deutschen Reich und
wurde schließlich in der DDR zum Volks-
eigentum erklärt.

Goldbergs in Tel Aviv lebende Tochter
Chava Gichon – der Vater war seit 20 Jah-
ren tot – beantragte 1990 die Restitution
des Grundstücks. Es besteht kein Zweifel,
daß ihr Anspruch nach dem Vermögensge-
setz berechtigt ist.

Zu DDR-Zeiten allerdings hatte der da-
malige Musikdirektor Dresdens, Heinz
Bongartz, die Villa auf dem volkseigenen
Boden erworben. Es war, da sind sich 
die Parteien einig, ein redlicher Erwerb,
und der schließt die Rückübertragung der 
Villa aus. Bongartz’ Erben möchten das



be: Ein Drittel als Honorar?
Grundstück kaufen, auf dem ihr Haus
steht.

Das Liegenschaftsamt der Stadt Dres-
den schlug der Erbin am 15. März 1993 eine
Teilung des 2610 Quadratmeter großen
Grundstücks vor. Familie Bongartz könn-
te den Teil mit der Villa kaufen, Erbin
Gichon bekäme dafür vom Arov Entschä-
digung und könnte die andere Hälfte des
Grundstücks in Besitz nehmen.

Alle Beteiligten erklärten sich einver-
standen. Zu ihrem Erstaunen jedoch teilte
das Arov Dresden am 11. August 1995 mit,
daß die Lösung nicht möglich sei, weil eine
der Beteiligten dem nicht zustimme. Die-
se Beteiligte ist das Liegenschaftsamt.

Angeblich soll der redliche Erwerber ge-
schützt werden. Da der jedoch auf diese
Weise gar nicht geschützt werden will, ent-
larvt sich die verlogene Begründung von
selbst.

Die Wahrheit sieht so aus: Bekommt
die Familie Bongartz wie verabredet die
Hälfte, zahlt sie an die Stadt für das bislang
volkseigene Stück Land rund 600000 Mark.
Wird die gütliche Einigung verhindert,
behält die Stadt das ganze Grundstück,
Verkehrswert rund 1,2 Millionen Mark. Die
Erbin Gichon erhält eine bescheidene Ent-
schädigung.

„Bei vielen Sachbearbeitern in den Äm-
tern“, sagt der Rechtsanwalt Knauthe, „ist
nicht die Bereitschaft da, diese Fälle ho-
norig abzuwickeln.“ 

Knauthe weiß, wie schwer es ist, in Aus-
einandersetzungen um Restitution einer
Immobilie oder Entschädigung die Beam-
ten zufriedenzustellen. Papiere, die es nicht
gibt, sollen beschafft werden, Sterbe-
urkunden, Testamente, Erbscheine; Ver-
wandte, die verschollen sind, sollen gefun-
den werden; und oft genug muß Knauthe
seinen Widersachern erklären, was eine
Zwangsversteigerung unter dem Nazi-
Regime bedeutete.

In seinem Büro am Kurfürstendamm ste-
hen allein 18 dicke Ordner mit einem ein-
zigen Namen: Jakob Michael. Es ist Knau-
thes größter Fall. Er vertritt neun 
in den USA lebende Erben des Jakob
Michael, der Verkehrswert der Grund-
stücke, die sie beanspruchen, dürfte bei
500 Millionen Mark liegen.

Michael, 1894 in Frankfurt am Main ge-
boren, war der Feind Nummer eins der
Nazis. Er war genau das, was der gestan-
dene Antisemit braucht: ein Spekulant,
noch dazu ein erfolgreicher, ein gläubiger
Jude, der am Krieg sowie in der Weltwirt-
schaftskrise ein Vermögen verdiente und
dem bald weite Teile von Berlin-Mitte
gehörten.

Im Ersten Weltkrieg produzierte eine
von Michael gegründete Grubengesell-
schaft das kriegswichtige Wolfram, die Fir-
ma J. Michael & Co. handelte mit Metallen
und Chemikalien. Während der Inflation
1922/23 baute er seine Firma zu einem
großen Finanzkonzern aus, der sich an 
d e r
Scharfstein und Edelmann
Die Erben im Ausland sind oft ahnungslos.

Clevere Geschäftemacher bieten sich beim Monopoly 
um jüdische Grundstücke als Helfer an.
Als die Mauer fiel, ging Emile
Edelmann, ein Schweizer, nach
Berlin, um neue Geschäfte an-

zubahnen. Doch bei der Treuhandan-
stalt kam er nicht zum Zuge, und er
wäre fast wieder abgereist. Da brachte
ihn der Israeli Dov Scharfstein auf die
Idee mit den jüdischen Grundstücken.
Bei einem Anwalt im Ruhestand fanden
sie stapelweise Akten über Wiedergut-
machungsfälle. „Da muß man etwas
machen“, sagte Edelmann.

Edelmann und Scharfstein arbeite-
ten die Akten durch und fanden mehr
als 1500 Fälle von enteigne-
ten jüdischen Immobilien in
den neuen Bundesländern.
Sie gründeten die Firma 
Reviitam und meldeten bis
zum 31. Dezember 1992 als
Vertreter ohne Vertretungs-
macht 800 Ansprüche auf die
Grundstücke an. Die wirk-
lich Berechtigten, die Erben
also, mußten sie erst noch 
suchen. Das ging manchmal
glatt, aber manchmal auch
nicht.

Im Januar 1994 rief
Scharfstein bei Edgar Caspar
in Harrisburg, Pennsylvania
an. Er sei bei Recherchen für
einen israelischen Kollegen
– so Anwalt Caspar später in
einer eidestattlichen Er-
klärung – auf die Namen
Paul und Ella Caspar ge-
stoßen, die vermutlich in Berlin Immo-
bilien besessen hätten. Die Firma Re-
viitam sei bereit, für ihn (er sei ja wohl
der Sohn von Paul und Ella) diesen
Grundbesitz zu suchen – für ein Ho-
norar von 331/3 Prozent des Verkaufs-
erlöses oder einer eventuellen Ent-
schädigung.

Edgar Caspar und seine Schwester
Helga Kumar, die auch in den USA
lebt, gaben der Reviitam eine Voll-
macht. Die brauchte allerdings nicht
lange zu suchen. Das Grundstück in
Berlin-Friedrichshain kannten sie
längst. Mehr noch: Schon im Dezember
1992 hatten Edelmann und Scharfstein
beim Arov Berlin ihren Anspruch auf
das Grundstück Boxhagener Straße 55
angemeldet.
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Dann meldete sich ein Herr Edel-
stein in Harrisburg und wollte das
Grundstück kaufen. Caspar verwies
Edelstein an Edelmann und Scharf-
stein. Die Reviitam weigerte sich, mit
dem Interessenten zu verhandeln, also
rief dieser wieder bei Caspar an und
bot zwei Millionen Mark für das er-
erbte Grundstück.

Edelstein sei nicht seriös, erklärte
daraufhin Edelmann. Er habe einen
besseren Käufer, die Terusalem GmbH
& Co KG. Die indes gehörte – so das
Landgericht Berlin – fast zur Hälfte
dem seriösen Edelmann und hatte das
Grundstück schon eine Woche zuvor
für zwei Millionen gekauft.

Edelstein blieb hartnäckig und er-
höhte auf 2,3 Millionen. Daraufhin ent-
zog Caspar dem dynamischen Duo in
Berlin die Vollmacht und focht den Ver-
kauf des Grundstücks an. Es folgte ein
langer Rechtsstreit mit einstweiligen
Verfügungen, Schutzschriften, Klagen.
Edelmann bestreitet noch heute, daß
er versucht habe, die Erben auszu-
tricksen.Vor Gericht konnte er sich mit
seiner Version nicht durchsetzen.

Caspar und seine Schwester beka-
men das Grundstück ihrer Eltern in
Friedrichshain. Es wurde im Juni ver-
gangenen Jahres für 3,48 Millionen
Mark verkauft.
75
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Hypothekenbanken, Versicherungen, Wa-
renhäusern beteiligte. Gleichzeitig kaufte
er Immobilien.

Michaels Vermögen in Deutschland wur-
de 1930 auf 100 Millionen Reichsmark ge-
schätzt. Darüber hinaus besaß er 5o Firmen
im Ausland.

Michael wartete nicht bis zur Macht-
ergreifung. Mit seiner Familie ging er 1932
nach Holland. Immer wieder wurden sei-
ne Immobilien unter Zwangsverwaltung
gestellt. Seine Warenhausholding wurde
1934 arisiert, die 1500 jüdischen Mitarbei-
ter entlassen.

Der jüdische Multimillionär wurde aus-
gebürgert. Der Reichsminister des Innern
erklärte 1938 sein gesamtes Vermögen „als
dem Reiche verfallen“.

Am Vorabend des Zweiten Weltkrieges
siedelte Michael in die Vereinigten Staaten
um. Er starb 1979. Seine Erben – zwei Söh-
ne, sieben Enkel – leben in verschiedenen
Gegenden der USA. Knauthe vertritt sie
bei ihren Restitutionsforderungen.

Es geht um etwa 85 Grundstücke, die
Michael erworben hatte. Sie liegen über-
wiegend in Berlin-Mitte. Es sind beste
Jüdische Auswanderer (1933 in Hamburg): Erben wissen oft nicht, daß sie Erben sind
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Adressen: Unter den Linden ist dabei,
Friedrichstraße, Charlottenstraße, Franzö-
sische Straße und die Hackischen Höfe.
Der größere Teil ist den Erben bereits zu-
gesprochen worden. Die letzten zwölf
Grundstücke sind strittig.

Mehrere Häuser, die Jakob Michael in
Berlin besaß, wurden gegen Ende der
dreißiger Jahre zwangsversteigert. Für die-
se Fälle aber, so meint die Bundesregie-
rung, sei der Anspruch der Erben auf die
Grundstücke nicht von vornherein be-
rechtigt.

Das war zunächst, nach alliiertem
Rückerstattungsrecht und dem Vermö-
gensgesetz, anders. Es wurde unterstellt,
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daß Juden in Deutschland einen verfol-
gungsbedingten Vermögensverlust erlitten,
wenn sie während der Nazi-Zeit Immobi-
lien verkauften. Die Käufer, die Ariseure,
sollten beweisen, daß sie die Immobilien
oder Firmen redlich erworben hatten.

Dann wurde 1992 das Vermögensgesetz
ergänzt: In Fällen von Zwangsversteige-
rung soll nun der frühere Eigentümer be-
weisen, daß er verfolgt wurde.

Hugo Holzinger und seine Mitarbeiter
im Berliner Larov suchen nach Knauthes
Ansicht eine vernünftige Linie in der Be-
arbeitung von Verfolgten-Ansprüchen.An-
ders dagegen das Bundesamt zur Regelung
offener Vermögensfragen (Barov), das dem
Finanzministerium unterstellt ist.

Die Beamten des Barov halten sich an
die schöne Formel von der „überholenden
Kausalität“. Oft wird behauptet, ein An-
spruch auf Rückerstattung einer Immobilie
bestehe nicht, weil schließlich die Welt-
wirtschaftskrise, nicht die rassische Verfol-
gung die Zwangsversteigerung ausgelöst
habe.

„Wenn man es sarkastisch formulieren
will“, meint Rechtsanwalt Knauthe, „dann
sagen die Leute vom Bundesfinanzmini-
sterium den Juden, sie sollten sich doch
bitte nicht aufregen: Ihr hättet das Grund-
stück ja sowieso verloren.“ Da werde den
jüdischen Bürgern etwas abverlangt, was
sie nicht begreifen.

Wie die Michael-Erben sind die meisten
Anspruchsteller in erster Linie daran in-
teressiert, die Immobilien zu bekommen.
Der Verkehrswert, den sie dann beim Ver-
kauf erzielen, liegt um ein Vielfaches höher
als die Entschädigung, die ihnen sonst 
zustünde.

Die Differenzen sind beträchtlich. Der
New Yorker Anwalt Paul Green hat für ei-
nen seiner Mandanten erfolgreich die
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Rückgabe einer Immobilie verlangt. Nach
dem amerikanischen Entschädigungsver-
fahren hätte der Erbe für das Grundstück
in Berlin 50 000 Dollar bekommen, in
Deutschland wurde es für 1,4 Millionen
Mark versteigert.

Green selbst hatte mit einem seiner Erb-
stücke weniger Glück. Sein Vater, Bankier
und gebürtiger Ungar, hatte in der deut-
schen Hauptstadt mehrere Häuser gekauft;
er verließ Berlin mit seiner Familie im Jah-
re 1936.

Eines der Häuser, in der heutigen Straße
der Pariser Kommune, wurde im Krieg zer-
stört. Nach der Wiedervereinigung konnte
der Erbe Paul Green nicht einmal das
Grundstück verlangen. Da steht heute ein
Plattenbau mit einer spärlichen Grünanla-
ge davor. Green bekam 73000 Dollar nach
der US-Regelung.

Besonders ärgerlich ist ein Fall aus Ber-
lin, der durch das Versehen eines amerika-
nischen Anwalts kompliziert wurde und
der ein Schlaglicht auf die Einstellung man-
cher Mitarbeiter in den Behörden wirft.
Die deutsche Jüdin Felice Adam besaß 
ein Grundstück in Berlin-Friedrichshain,
Friedrich-Junge-Straße 1. Sie wurde ge-
zwungen, es 1938 an eine Nicht-Jüdin zu
verkaufen. Frau Adam starb 1945 in einem
Konzentrationslager.

Ihre einzige Erbin, eine Hedwig Cohan,
meldete 1979 ihren Anspruch bei der FCSC
an. Die sprach ihr 30000 Dollar plus Zin-
sen zu.

Cohan starb 1986, ihre Ansprüche ver-
machte sie sechs Erben, drei leben in den
USA , zwei in Israel, und eine Erbin wohnt
in Berlin. Nach der Wende wollten sich die
Erben nicht mit der lächerlichen Entschä-
digung abfinden und verlangten das
Grundstück. Vorbehaltlich der Restitution
verkauften sie es am 4. Mai 1992, neun Tage
vor Unterzeichnung des deutsch-amerika-
nischen Abkommens, für 1,8 Millionen
Mark an einen Investor.

Der New Yorker Anwalt sollte der FCSC
mitteilen, daß die Erben auf die Entschä-
digung verzichten und die Übereignung
des Grundstücks in Deutschland durchset-
zen wollten. Der Anwalt, damals schon 80
Jahre alt, kreuzte aus Versehen auf dem
Fragebogen der Claims Commission den
falschen Buchstaben an: A (US-Entschädi-
gung) statt B (deutsches Verfahren).

Die für die Wahl A notwendige notari-
elle Erklärung füllte der Anwalt allerdings
nicht aus – begreiflich, da er ja das Verfah-
ren B meinte. Trotzdem setzten die Ame-
rikaner den Fall auf die Liste mit den Na-
men derer, die sich für die US-Entschädi-
gung entschieden hatten.

Und daran hielten die deutschen Beam-
ten eisern fest. Bei dem Versuch, die irr-
tümliche Entscheidung rückgängig zu ma-
chen, hatte der Potsdamer Anwalt Fritz 
Enderlein, der mit seinem New Yorker 
Kollegen zusammenarbeitet, „das Gefühl,
gegen Hartgummiwände zu laufen“. Ein
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Anwalt Karlheinz Knauthe

„Bei vielen Sachbearbeitern in den 
Ämtern ist nicht die Bereitschaft da, diese
Fälle honorig abzuwickeln“

Michael-Besitz Französische Straße 27
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Mitarbeiter im Bonner Außenamt teilte ihm
mit, daß eine Änderung der Entscheidung
„deutsche Interessen verletzen“ würde.

Der Bundesrepublik Deutschland könne
„nicht entgegengehalten werden, sie wol-
le sich auf Kosten der Erben bereichern“,
schrieb Joachim Grünewald, Parlamentari-
scher Staatssekretär beim Bundesminister
der Finanzen, an Rechtsanwalt Enderlein.
Wenn die Erben sich völkerrechtlich bin-
dend entschieden hätten, welche Art der
Entschädigung für ihr Grundstück sie woll-
ten, erfolge „automatisch und ohne das Er-
fordernis eines weiteren Willensaktes der
Übergang auf die Bundesrepublik Deutsch-
land“.

Und – man bleibt ja höflich – der Herr
Staatssekretär fügte hinzu: „Dafür bitte
ich um Ihr Verständnis.“ Aber der Anwalt
hat es nicht verstanden und seine Man-
danten auch nicht. Sie haben zwei Jahre
prozessiert und wurden schließlich doch
wieder auf die Liste B genommen: Sie be-
kommen das Grundstück.

Amerikanische Juristen haben seit län-
gerem den Eindruck, daß ihre deutschen
Gegenspieler die Grundstücke lieber selbst
haben wollen. Deshalb sei die Arbeit nach
dem deutsch-amerikanischen Abkommen
auch noch längst nicht erledigt. Streitfälle
gab es reichlich. Das traf insbesondere auf
jene US-Bürger zu, die sich überhaupt
nicht gemeldet hatten, als die US-Regie-
rung erkunden wollte, für welche Art der
Entschädigung sie sich entschieden. Ihnen
wurde unterstellt, sie hätten die amerika-
nische Variante gewählt, doch nach dem
Zusammenbruch der DDR wollten viele
von ihnen die Rückgabe der Immobilien in
Deutschland beantragen.

Das Außenministerium in Washington
reichte diese Anträge nach Deutschland
weiter. Die amerikanische Politik in die-
sen Fällen sei völlig klar gewesen, sagt der
Jurist Stephen McCreary: „Wir würden
doch lebend vom Kongreß gefressen, wenn
wir plötzlich einem amerikanischen Bürger
verweigern würden, sein Eigentum wie-
derzubekommen.“ 

Aber seine deutschen Gesprächspartner
zeigten sich pingelig. „Da wurde jeder 
einzelne Fall unter dem Mikroskop analy-
siert.“ Der Widerstand gegen eine schnel-
le und großzügige Erledigung strittiger 
Restitutionsfälle, so argwöhnt der Ameri-
kaner, komme aus dem deutschen Bun-
desfinanzministerium.

Viele Anwälte, die für ihre jüdischen
Mandanten um geerbte Immobilien strei-
ten, denken ähnlich. Enderlein kann einen
Fall zitieren, der den bösen Verdacht ver-
stärkt.
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Der Fall schien zunächst glasklar. Es geht
um ein Grundstück in der Potsdamer Lang-
hansstraße 9, in der Nähe des Schlosses
Cäcilienhof. Die damals 75jährige Selma
Neumann erbte 1935 das Grundstück von
ihrem Vater, dem jüdischen Bankier Adolf
Horrwitz. Zwei Jahre später verkaufte sie
1600 Quadratmeter für 14400 Reichsmark
an den Arier Hans Neubelt. Selma Neu-
mann starb 1942 im KZ Theresienstadt; sie
hatte zuvor auch ihren restlichen Grund-
besitz verkaufen müssen.

Die Tochter Charlotte Schreiber konnte
rechtzeitig in die USA auswandern. Sie
stellte nach der Wende den Antrag auf
Rückerstattung des Grundstücks.Auch die
Jewish Claims Conference und die Erben
des Ariseurs machten Ansprüche geltend.

Im November 1994 teilte das Arov Pots-
dam der Erbin sowie dem sogenannten
Verfügungsberechtigten, dem Bundesver-
mögensamt Potsdam, seine Entscheidung
mit: „Das Eigentum an dem Vermögens-
wert wird an die Antragstellerin Hanna
Schreiber zurückübertragen.“ Hanna
Schreiber ist die Witwe von Paul Schrei-
ber, dem früheren Ehemann von Char-
lotte.

Voraussetzung für den Anspruch auf
Rückübertragung sei, so das Arov, „daß
zwischen Verfolgung und Vermögensver-
79
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lust ein ursächlicher Zusammenhang be-
steht. Die Voraussetzung ist hier erfüllt“.
Das Bundesvermögensamt war anderer
Ansicht. Mit freundlichen Grüßen melde-
te eine Frau Arnoldi Widerspruch an. Sel-
ma Neumann habe 1937 „einen angemes-
senen Kaufpreis erhalten“. Nach Arnoldis
Ansicht ist „das Tatbestandsmerkmal des
verfolgungsbedingten Vermögensverlustes
nicht gegeben“.

Es blieb nicht bei dieser instinktlos-
dümmlichen Behauptung. Noch ehe das
Arov entscheiden konnte, verkaufte das
Bundesvermögensamt das umstrittene
Grundstück wegen Investitionsvorrangs für
900000 Mark. Das Arov forderte das Ver-
mögensamt auf, den Verkaufserlös an Han-
na Schreiber herauszugeben.

Die Vermögensarier kündigten abermals
Widerspruch an. Er habe erst geglaubt, sagt
Anwalt Enderlein, das Bundesvermögens-
amt habe die Erben des Ariseurs unter-
stützen wollen. „Ich sehe nun aber, daß
ich mich geirrt habe und daß der Bundes-
finanzminister dahinter steht und das Geld
behalten möchte.“
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Wenn frühere Eigentümer oder deren
Erben ein Grundstück nicht wiederbe-
kommen und sich mit einer Entschädigung
zufriedengeben, fällt die Immobilie an den
deutschen Staat. Allein in Berlin „erbt“
die Oberfinanzdirektion auf diese Weise
mehr als 4oo Grundstücke. Der Verkehrs-
wert liegt in allen Fällen weit über der Ent-
schädigung; der Gewinn, der sich beim Ver-
kauf aus der Differenz ergibt, geht in die
Milliarden.

„Die Hardliner sitzen im Bundesfinanz-
ministerium und im Barov“, sagt Anwalt
Knauthe. „Deren Vorgehen ist ganz klar
profiskalisch.“

Eleganter läßt sich der Tatbestand, daß
hier der deutsche Staat letztlich einen 
Gewinn aus den Verbrechen des Nazi-
Regimes zieht, kaum formulieren. Andere
sagen es brutaler .

Der Staat dürfe nicht „für die von ihm
und in seinem Namen verübten Verbre-
chen“ belohnt werden, schreibt der Celler
Anwalt Andreas Rübsam in einer Verfas-
sungsbeschwerde. Die Beschwerde richtet
sich gegen Entscheidungen des Verwal-
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ommune

Plattenbauten
und spärliche
Grünanlagen 
verhindern,
daß der
Erbe das
Grundstück
seiner Familie
wiederbekommt
tungsgerichts Berlin und des Bundesver-
waltungsgerichts, die jüdischen Erben die
Rückgabe eines Berliner Grundstücks ver-
weigern.

Diese Entscheidungen verstoßen nach
Rübsams Ansicht gegen alliiertes Rücker-
stattungsrecht, zu dem sich auch die Bun-
desrepublik verpflichtet habe. Nach der
Rückerstattungsanordnung der Alliierten
(REAO) sollten „in möglichst großem Um-
fang beschleunigt“ Vermögen an jene
zurückgegeben werden, denen sie während
des Nazi-Regimes aus rassischen oder re-
ligiösen Gründen ungerechtfertigt entzo-
gen worden sind.

Gegen diesen Grundsatz wird nach Mei-
nung des Celler Anwalts verstoßen, wenn
der Staat Menschen mit spärlichen Ent-
schädigungen abspeist und sich selbst de-
ren Vermögen sichert. Bei der Berechnung
der Entschädigung lege er den „vor fast
einem Menschenalter festgesetzten Ein-
heitswert“ zugrunde und multipliziere ihn
„mit einem nach Gutdünken ermittelten
Faktor“. Das sei in der Rechtsgeschichte
der Bundesrepublik einmalig.

Das wiedervereinigte Deutschland, so
heißt es in der Verfassungsbeschwerde,
hätte damit erreicht, „was dem Nazi-
Regime trotz entsprechenden Versuchs
nicht gelang und was die DDR (öffentlich)
nicht zu tun wagte, nämlich sich die Ver-
treibung der jüdischen Verfolgten durch
die Nazis in der Weise zunutze zu machen,
daß deren Vermögenswerte für Beträge,
deren Höhe jedem aufrechten Bürger die
Schamesröte ins Gesicht treiben muß, ein-
kassiert werden“.

Schamrot ist im Bonner Finanzministe-
rium noch niemand gesichtet worden. Of-
fensichtlich ist den Beamten noch nicht be-
wußt geworden, wie ärgerlich die Debatte
um jüdischen Besitz für sie werden könn-
te. Was als Geste guten Willens gedacht
war, könnte zu einer peinlichen Affäre um
Grundstücksspekulationen werden.

So sei das nicht gedacht gewesen, sagt 
Ignatz Bubis,Vorsitzender des Zentralrates
der Juden in Deutschland. Niemals sollten
die Nachfolger des Deutschen Reiches Ge-
winn aus ehemals konfiszierten jüdischen
Grundstücken ziehen. „Da stellt sich die
Frage, ob hier nicht die ganze Geschäfts-
grundlage entfällt.“

Der Ballast der Geschichte wird um so
drückender, je länger er mitgeschleppt
wird. Die Schweizer, die jahrzehntelang
Nazi-Gold in ihren Tresoren verbargen,
haben das gerade erfahren.

Deutschland sollte doch nicht mit der
alten Schuld, „mit diesem Affen auf dem
Rücken“, ins nächste Jahrtausend gehen,
sagt Israel Singer, Generalsekretär des
World Jewish Congress in New York. „Die
Bundesregierung sollte das Problem chir-
urgisch angehen, es schnell und großzügig
lösen.“

Das sagt Inge Irving in New York ja auch:
Give me the money and let me go. ™


